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Verordnung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über Gerste  aus
der Ernte 1916. Boni 1. Dezember 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 d«es Gesetzes über
die Erinächtigung des Buuoesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  1.
Der Bekanntmachung über Gerste aus der Erat » 1916

von: 6. Juli 1916 in der Fassung der Bekanntmachung
von: 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 800) wird als 8 43
folgende Vorschrift angefügt:

„Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vo' -
schriften dieser Verordnung zulassen."

Artikel  2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin den 1. Dezember 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr.' Helfferich.

Bckallutmüchmist
über Kartoffeln  Vom 1. Dezember 1916

Aus Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah¬
men zur Sicherung der Bolksernährnng vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gefttzbl. S . 401) wird verordnet:

8 1.
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung mit

Speisekartoffeln (8 2 der Bekanntmachung über die Kar-
toffelversorgung vom 26. Juni 1916, Reichs-Gesetzbl S.
590) hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, daß der Kartosfel-
erzeuger aus den Tag und Kopf bis IV« Pfund Kartoffeln,
in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917
bis 1 Pfund Kartoffeln seiner Ernte fiir sich und ftir

jeden Angehörigen seiner Wirtschaft verwenden darf . Im
übrigen wird der Tageskopssatz bis zum 31. Dezember
1916 ans 'höchstens 1 Pfund Kartoffeln , vom 1. Januar 1917
vis zum 20. Juli 1917 ans höchstens 34 Pfund Kartoffeln
mit der Maßgabe festgesetzt, daß der Schwerarbeiter eine
tägliche Zulage bis 1 Pfund , vom 1. Januar 1917 ab ein?
tägliche Zulage bis V/ i Pfund Kartoffeln erhält.

' 8 2. " ! :
Kartoffeln , Kartoffelstärke, Kartoffelstärkeuiehl sowie

Eizeugnisse der Kartosfeltrocknerei dürfen , vorbehaltlich der
Vorschrift im Abs. 2. nicht verfüttert werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartojfeln , die nicht ge¬
sund sind oder die Mindestgröße von 1 Zoll (2,72 Zenti¬
meter) nicht erreichen. Tie Verfütteruna darf nur "'.'folgen
an Sckweine und an Federvieh, und nur , soweit die Ver-
siittening au Schweine und an Federvieh nicht möglich ist,
auch an andere Tiere

8 3. M
Es ist verboten, Kartoffeln einzusäueru und die an die

Trockenkartoffel-Verwertungs -Gesellschaft m. b. H. in Ber¬
lin abzulieserirden Mengen zu vergällen oder mit anderen:
Gegenständen zu vermengen.

„ . 8 4.
Zur Deckung' des für die Ernährung der Bevölkerung

bis zum 20. Juli 1917 erforderlichen Bedarfs an Kar-
toffeln in den Kommunnlverbänden und Bezirken, die diesen
Bedarf nicht aus den bei ihnen verfügbaren Vorräten
decken können, haben die Vermittlungsstellen (§ 7 der Be¬
kanntmachung über die Kartnffelversorgnng vom 26 Juni
1916, Reichs-Gesetzbl. S . 590) die ihnen von der Reichs¬
kart vfselstelle aufgegebeneu Mengen in den Kvmmnnal-
verbänden ihres Bezirks sicherznstellen

8 ö. |
Die Vermittelungsstelle » haben zur Durchführung der

Sicherstellung die ihnen auferlegten Mengen auf die Kom-
uulnalverbändk ihres Bezirkes nach Anweisung der Reichs¬
tart vffelstellc zu verteilen . Soweit auf Grund der Sicher¬
stellung gemäß 8 1 der Bekanntmachung vom 2 August
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 875) ans Anfordern der ReichS-
kartvffelstelle Kartoffeln geliefert find, werden diese nach
näherer Anlveisung der ReichSkavtoffelstelle aus die nach
8 4 sicherjustellende Menge angerechnet.



' Die Xvmmiintifhtrbättbt  hoNeir bte ihnen zue Z°icher^
fteUung mrfgegefrann Sfarioffefmengettauf  die Genreittde-
lu'tivfc iMterjnberteilm.  In den Gemeinden erfolgt die
UntmbcrteiluriQ cuf  die Kartoffelerzeuaer durch den Ge-
Meindeborstaud.

8 6.
Die Komuiunalverbände können bei den Kartoffelerzeu¬

gern auch diejenigen Mengen sicherstellen, die zur Deckung
des eigenen Bedarfs des Kommunalverbandes erforderlich
sind.

8 7.
Die Kartosiclerzenger baden ihre Kartoffelvorräte pfleg¬

lich zu behandeln und dürfen sie in Höhe der bei ihnen
sichergestelltenMengen nicht verbrauchen noch durch Rechts¬
geschäft darüber verfügen.

8 8.
Für die Beschaffenheit der Kartoffeln , die auf Anfor-

dern der Reichskartoffelstelle zu liefern sind, gelten die
Lieferungsbedingungen der Reichskartoffelstelle mit der
Maßgabe , daß als Speisekartofseln gute, gesunde Kartoffeln
ton 1 Zoll (2,72 Zentimeter ) Mindestgrößc geliefert w»r-
den dürfen.

8 9.
Wer als Kinmminalverband und als Gemeinde im

Sinne dieser Verordnung anzusehen ist, regelt sich nab
den Bestimmungen der Landeszentralbehörden , die auf
Grund des § 11 der Bekanntmachung über die Kartoffel-
Versorgung vom 26. Juni 1916 (Reichs-Gcsetzbl. S . 560)
erlassen sind.

§ 10.
Wer den Vorschriften in den §§ 2, 8 und 7 oder den

Anordnungen des Kommunalverbarrdes oder der Gemeinde
über die Sicherstellung und Abgabe der sicheraestellten Kar¬
toffeln zuwider handelt , wird mit Gefängnis bis zu einen»
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mar ? oder
mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe können
die Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung besieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht einge¬
zogen werden.

8 ii.
Die Bekanntmachung über die Verpflichtung der Kom-

umnalverbändc und der Kartoffelerzenger zur Sicherstellung
und Abgabe Von Kartoffeln vom 2. August 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 875) und die Bekanntmachung über Kartoffeln
vom 1-l . Oktober 1616 (Reichs-Gesetzbl. S . 1165) werden
aufgehoben. Die zu diesen Bekanntmachungen erlassenen
Ausführnngöbestimmungen bleiben bis zur Aenderung durch
die zuständigen Stellen in Kraft.

8 12.
Diese Verordnung tritt mit dein 4. Dezember 1916

in Kraft.
Berlin den i.  Dezember 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler«
Dr. Helfferich.

Bekanntmachung
über K v h l r ü b e n. Pom 1 Dezember 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah-
men zur Sicherung der Volksernährung vonr 22. Mai 1916
(Reicks Gesetztst. S . 401) wird verordnet

I Beschlagnahme
8 1. ^ !

Die im Reiche vorhandenen Kohlrüben (Wruken, Boden-
kcblrabi , Steckrüben) werden für den Kommunalverband
beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich befinden. Ausge¬
nommen sind die Vorräte , die bei Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung im Ei gen tu me des Reiches, eines Bundesstaates
oder Elsaß-Lothringens stehen.

. z a.
An den des,bkagnahmtrn Vorräten dürfen Ver-änderun-

I gen nur mit Zustimmungdes Kommnnalverbandes, für den
sie beschlagnahmt sind, dorgenommen werden, soweit sich
aus den 88 S bis 6 nichts anderes ergibt . Das gleich:
gilt von rechte geschäftlichen Verfügungen über sie und von
Verfügungen , die im Weg? der Zwangsvollstreckung oder
Arrestbvllziehung erfolgeu.

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung des
Kommnnalverbandes oder nach den 88 8 bis / 5 in den Bezirk
eines anderen Kommnnalverbandes gebracht, so tritt dieser
nlit der Ankunft der Vorräte in seinem Bezirke hinsicht¬
lich der Rechte aus der Beschlagnahme an die Stelle des
bisherigen Kommnnalverbandes.

Der Besitzer der zu versendenden Vorräte hat die Orts-
vceänderung unter Angabe der Mengen beiden Kommunal-
verbänden binnen drei Tagen anzuzetgen.

8 3.
Ter Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und

verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen
Handlungen vorzunehmen. Vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung bigvnnenc Transporte dürfen zu Ende geführt
werden.

Ninrmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorrat?
erforderliche Handlung binnen einer ihm von der zustän¬
digen Behörde gesetzten Frist nicht vor, so hat die Behörde
die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten durch einen
Dritten vornehmen zu lassen. Der Verpflichtete hat die
Vornahme ans seinen». Grund und Boden sowie in seinen
Wirtschaftsräumen und mit den Mitteln seines Betriebs zu
gestatten,

8 4.
Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb über die

Grenze eines Kommunnlverbandes hinaus , so dürfen di?
teschlagirahmtkir Vorräte innerhalb dies?« Betriebs von
einem Kommnnalverband in den anderen gebracht werden.
Mit der Ankunft der Vorräte in dem Bezirke des anderen
Komumnalverbandts tritt dieser hinsiäsilich der Rechte aus
der Beschlagnahm? an die Stelle des bisherigen .Kommunal-
verbandes . Der Besitzer hat oie Ortsveränderrrng binnen
drei Tagen unter Angabe der Mengen beiden Kommunal-
verbänden anznzeigen.

8 5.
Zulässig sind Veräußerungen an die Reichskartoffel-

stelle, an die von dieser bezeichneten Stellen und an den
Kommunalverband , für den die Vorräte beschlagnahmt sind.

Trotz der Beschlagnahme dürfen aus ihren Vorräteir:
ft) Besitzer von Kohlrüben diese zu ihrer Ernährung und

zur Ernährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft ver¬
wenden;

b)  Gemeinden Kohlrüben zur Entähnmg ihrer Einwohner
verwenden.

86 .
Tierhalter dürfen mit Genehmigung des Kommuiialver-

bandes Kohlrüben in Höhe von täglich höchstens ein Zwei¬
hundertstel ihrer Vorräte verfüttern.

Die Genehmigung ist nur zu erteilen , wenn die Turch-
haltung der Viehbestände des- Tierhalters es erfordert und
dem Tierhalter andere Futterrüben zur Verfütterung nicht
zur Verfügung stehen oder durch den Kommunalverba,ud
zur Verfügung gestellt werden. Bis zum 15 Dezember
1916 bedarf es dieser Genehmigung nicht.

8 7.
Tie Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigen-

tumserwerbe durch dir Reichskartofstlstelle, durch die von
ihr bezeichneten Stellen oder durch den Kominunalverband,
für den "beschlagnahmt ist, ferner mit der Enteignung oder
einer nach den Vorschriften dieser Verordnung zugelasstnen
Veilvendrmg.
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% s.
lieber Streitigkeiten , die Sief. aus der Anwendung der

88 1 vis 7 ergeben, entscheidet die böbere Veriv-rltunas - ^
bebötdc endgültig.

II. Enteignung.
8 9.

Erfolgt die ttebrreignung der beschlagnahmten Kobl-
rnlen nicht freiwillig (8 5 Abs. 1) so kann das Eigentum
daran durch Anordnung der zuständigen Behörde aui dh>
Rerchskartoffelstelle übertragen werden. Beantragt diele
die Uebereignung an eine andere Stelle , so ist das Eigen¬
tum auf letztere zu übertragen : sie ist in der Anordn -ini
zu bezeichntn.

Bei der Enteignung sind dem Besitzer so viel Kohlrüben
zu belassen, des; ihm zu seiner Ernährung und zur Ernäh¬
rung der Angehörigen seiner Wirtschaft täglich ein Pfund
Kohlrüben für jede Person bis zum i . April 1917 ver¬bleiben

8 10.
Die Anordnung , durch die enteignet wird, kann an den

einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder
eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden ; im erfteren
Falle geht das Eigentum über sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht, in letzterem Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anordnniilr
amtlich veröffentlicht wird.

8 11.
. . Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtiguna des
Wchstpreifes für Kohlrüben sowie der Güte und Verwend

e lmrkeit der Vorräte und unter Kürzling um eine Mark
für  den Zentner von der höheren Verwaltungsbehörde nach
r .uhörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt Dir
baren Auslagen des Verfahrens trägt der Besitzer Den
Betrag , um den der Uebernahmepreis gekürzt ist. erhält
der Kommunallerband , aus dessen Bezirk die enteiqnete
Menge in. Anspruch genommen wird.

Meist der Besitzer nach, das; er zulässigerweise Borr -' te
zu eurem höheren Preise als dem Höchstpreis erworben hat,

- so ist statt des Höchstpreises d r̂ vinüandsvreis zu berö.k-
sichtigen.

8 12.
Ter Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig über¬

eignet hat oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren
und pfleglich zu behandeln bis der Erlrmrber sic in seinen
Gewahrsam übernimmt.

Ili. Bewirtschaftungder Kohlrüben und Berbrauchsrcgelung.
8 13.

Die Reichskartvifelstelle hat für die Deckung des Be¬
darfs an Kohlrüben die alt Ersatz für fehlende Kartoffeln
erforderlich sind zu sorgen Sie kann sich hierbei der Hilfe
der nach 8 7 der Bekanntmachung über die ffartnfH 'vr*
srrgrurg vom 38. Juni 1918 (Reichs-Gesebbl. S . 590) ein¬
gerichteten Vermittlungsstellen sowie der Kommiinalver-
bände bedienen. Diese haben ihr ans Verlangen Auskunft
zu geben und sind au ihre Weisungen gebunden Die Reichz-
barlvffklstelle trifft die näheren Bestinumingeii über den
ENmrb und kann die näheren Bedingunaen für di» Lieft-
ruug ftstsetzen.

8 14.
Tic Kommuualv ' ibändc denen durch die Reichskav-

toifelstelle Kohlrüben Angewiesen werden, haben deren Ver¬
brauch iu ihreni Bezirk zu regeln. Dabei ist grundsätzlich
davon auszugehen, das; zwei Teile Kohlrüben einem Teile
Kartoffeln gleichstehen.

8 16.
Der Reichskanzler, die Landeszeutralbehördrn oder die

von diesen bestimmten Behörden können die Art der Rege-

im \a (tz \ 4 ) bov \etx «\tuv , tue SKjnbtssä .cnttixlbebötljew rtaex
die bon diesen beftinrtkUenBehörden können die NeMnr .A
für iümtlicke oder einzelne Konrmunalderbände selbst vor¬
nehmen.

8 16.
Die Kommunalver bände können in ihren Bezirken

Lagerräume für die Lagerung der Vorräte iu Ansvruch
nehmkii. Die Vergütung setzt die höhere Verivaltungsbe-
hölde endgültig fest.

8 17.
Die Kommunalverbändr können den Gemeinden die

Regelung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde
übertragen . Soweit den Gemeinden die Regelung des Ver¬
brauchs übertragen wird , gelten die S§ 14 bis 16 für die
Gemeinden entsprechend. Gemeinden die nach der letzten
Volkszählung mehr als 10 090 Einwohner haben, können
die Netertraoung verlangen

8 18.
lieber Streitigkeiten , die bei der Berbrauchsregelung

(88 14 bis 17) entstehen, entscheidet die höhere Verloal-
tungöbehörde endgültig.

IV. Schlußbcstimmiuigen
8 19.

Die Laudeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen . Sie bestimmen, Iver als Ge¬
meinde, als Kommunalverband , als zuständige Behörde und
als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung
anzusehen ist. Sie können bestimmen, daß die den Kan«--
munalverbäiiden und Gemeinden übertragenen Anordnun¬
gen durch deren Vorstände erfolgen.

8 20.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulasten.

8 21.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beisciteschafft,
insbesondere aus dem Bezirke des Kominunalverbandes,
für den sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt,
zerstört, Verfüttert , verarbeitet , verarbeiten las;!, zur
Verarbeitung anuimmt oder verbraucht:

2.  Iver unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft , kauft
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über sie abschlieft:

ö wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand¬
lungen ltz 3) pflichtwidrig unterläßt:

4. Iver eine ihm nach 8 L Abs. 3 und 8 4 obliegende A
zeige nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wissent¬
lich unvollständige oder unrichtige Angaben macht:

5. wer der Verpflichtung des- 8 12, Vorräte zu v-erloahreu
und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt:

6. wer den Anordnungen zuwidrrhandelt , die eine Landes-
zentralbehörde , eine von dieser bestimmte Behörde, ein
Kommunalverband oder eine Gemeinde, der die Rege¬
lung ihres Verbrauchs übertragen ist, nach den Vor¬
schriften dieser Verordnung erlassen Hai.

Neben d-er Strafe können die Gegenstände am die sich
die strafbare Handlung bezieht ohne Unterschied ob sie
dem Täter gehöre» oder nicht, cingezogen werden.

8 22.
Diese Verordnung tritt mit dem 4. Derember 1916

in Kraft.
Berlin den 1. Dezember 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr . Helfferich.



^ri 1**9rr »t «,//V / « . <& *tr t** u/t
äfftet ftaifcrlidicn «». aäniglfOttn j&ooeit
*>tv ffrau ftvottprimeffitt  des Deutsche, » Reiche-

u«d von Preußen.
Rr . 1831.

Kriegskmderspende deutscher Frauen.
Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Kronprinzessin haben

zu einer Sammlung für die bedürftigen Mütter deutscher
KriegSkinder ansgernfen und wollen nun auch den gleichen
Zwecken den Ertrag eines Kriegs bilderb uches  wid¬
men, das Bilder und Text? bekannter Künstler enthält . Ihre
Kaiserliche Hoheit hoffen, daß dieses Kriegsbilderbuch unter
keinem deutschen Weihnachtsbaum fehlt , damit durch den
Ertrag Ngt und Bedrängnis von bedürftigen KriegSmüt-
tern abgewendet werden kann.

gez. Gräfin Kehserlingk,
Hofdame.

• * •

I. 11198. Diez,  den 7. Dezember 1918.
Abdruck bringe ich hiermit zur öffentlichen .Kenntnis.

Die Herren Bürgernreister des Kreises werden ersucht, für
den Vertrieb des „Kriegsbilberbuches" in geeigneter Weise
in ihren Gemeinden wirken zn »vollen

Der Landrat.
I . B.

Zimmermann.

I. 11105. Diez,  den 1. Dezember 10IC.
An die Herren Bürgermeister des Kreise».

Ich erinnere hiermit an die Erledigung meiner Ver¬
fügung vom 12. Februar 1903, I -Nr.  I . 1173 (Kreisblatt
Nr . 4) betreffend Berichterstattung über die im laufenden
Jahre stattgefundenen Fenerlvehrübungen und erwarte
sie binnen 8 Tagen

Wer Landrat.
I.

Ztmmermann.

I. 111 Oß. Diez,  den 4. Dezember 1910.

snfctf/tamtffcrjer Steif.

Über 100000 rumänische Gefangene!
Offiziere Mannschaft Geschütze Maschinen*

gewehre
Dobrudscha  412 36100 119 74
Sieben¬

bürgen . 362 34 300 134 112
Walachei. ? 37 500 195 ?

107 990 448
Die Tabelle ordnet die in deutschen Tagesberichten wäh¬

rend des Krieges- gegen Rumänien gemeldete Beute nach
den drei Hauptseldzügen : Eroberung der Dobrudscha, Be¬
freiung Siebenbürgens und Einmarsch in die Walachei.
Bei dieser dritten entscheidendenOperation wächst die Beute
mit jedem Tag insbesondere die Ziffer des Kriegsmaterials
und der Vorräte . Abschließende Zahlen liegen darum noch
nicht vor . Mehr als der fünfte Teil der rumänischen Armee
befindet sich heute schon in deutscher Gefangenschaft. Die
blutigen Verluste des rumänischen Heeres sind außerordent¬
lich hoch. Das erbeutete Material ist „unübersehbar ", wie
die anftliche Meldung ausdrücklich festgestellt hat.

Wie weiter bekannt wird , hatte der Feind 60 000 Zivi¬
listen in Bukarest zur Ausführung von Befestigungsarbeiten
kommandiert . Das zeigt ans seine Absicht bin, die Festung
zu verteidigen . Möglich ist es allerdings , daß er seine
Pläne geändert hat , wohl mit aus dem Grunde , daß er
Festungsgcsckmtze für die Feldaruiee verwendete.

Sirmspruch.
Freund ! ! ch bleiben'

Alle spüren heute ihre Nerven Das ist selbstverständ¬
lich; dem soll man Rechnung tragen . Also laßt uns größere
Geduld miteinander haben, noch herzlichere Anteilnahme
äußern an Leid und Not . Das Verstehen untereinander muß
noch treuer werden zwischen allen Kreisen unseres großen
Volks. Kameradschaft ist das beste Brot : wir haben es
nötig . Tic Nerven sind nicht ein ; Frage der Ernährung
allein . Sie haben v>el mit unserem guten Willen zu tun.

Gertrud Murner

An die Herren Bürgermeister des Kreise».
Ich erinnere au mein Ausschreiben vom 7. Februar

1908, J .'Nr . I. 1528, Kreisblatt Nr . 43, betreffend die
Maufsichtigung der außerhalb der Irrenanstalten nnt .'r-
aebrachten Geisteskranken.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Landrat.

I . B.
Zimmermann.

G. IV. Rr 11
Beschluß.

In der .Konsolidationssache von Giershausen iverdeu
gemäß 8 6 des Gesetzes vom 4. 8. 04 die Plannachträge ll
vom 8. Juni 1915, III vom 29. September 1915. IV vom
8. Mai 1916 und V vom 11. August 1916 für vollstreckbar
erklärt , nachdem die Beteiligten ordnungsmäßig geladen und
Beschwerden gegen die Nachträge nicht vorgebrächt sind.

Limburg , den4. Dezember 1916.
König !. Kommission II für die Güterkonsolidation.

I.
Schiffler

Regierungamt.

Grüß. Gut fl kaufeu gesucht,
in klimatisch gesunder, obstreicher Gegend gelegen,
geeignet sür Molkerei und gemischeen Feldbetrieb,
namentlich Obstbau, Oelsaat, Flachs, Zuckerrüben
usw., möglichst mit Forstwirtschaft verbunden.
Tüchtiger Verwalter , falls vorhanden, kann über¬
nommen werden.

Angebote an Selbstkäufer mit Darlegung
der Verhältnisse, Grundriß , Rentabilitätsberech-
nung  und Kaufbedingungen eebeten unter I,. 64
durch H .inr . Eisler , Anzeigenvermittlung, Ham¬
burg 3. [1189

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ems.
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